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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1973

Norm

FinStrG §9

Rechtssatz

Der Steuerp ichtige, der einen sowohl mit der Materie als auch mit dem konkreten Sachverhalt vertrauten Vertreter

und Berater hat, darf sich in der Regel auf dessen fachkundige Meinung und Handlungsweise verlassen.
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